
  23.10.1990 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

23.10.1990 

Geschäftszahl 

90/14/0102 

Rechtssatz 

Die Benützung einer Wohnung durch einen Miteigentümer der Liegenschaft hat ihren Rechtsgrund im Zweifel 
im Miteigentum (Benützungsregelung); ein anderer Rechtsgrund (Dienstbarkeit der Wohnung, 
Bestandverhältnis) bedarf des Beweises. 


